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Vorwort

Der vorliegende Bericht bildet das Leistungsspektrum des Fachbereiches Integrationsfachdienst (IFD) 
Bremerhaven/Wesermünde ab und beschreibt so die Entwicklungen für das Jahr 2024 in den Bereichen:

	 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung als Kernbereiche des IFD sowie Berufsbegleitung im Rahmen 
von Unterstützter Beschäftigung

	 Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA)

	 Arbeitstraining im Betrieb (ATiB) und Anleitung und Begleitung im Budget für Arbeit

	 Beratungsstelle Budget für Arbeit

	 Weitere dem Fachbereich angegliederte Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundlage für die Auswertung der Ergebnisse in den Bereichen Berufsbegleitung, Arbeitsvermittlung und ATiB 
ist die Dokumentation in „KlifdWeb“, im Bereich der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung „stepnova“.

Diese Jahresauswertung ist eine Darstellung der Tätigkeiten im Integrationsfachdienst für das Integrationsamt 
und weitere Auftraggeber. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bildet der Bericht die enorme Bedeutsamkeit 
der Teilhabe am Arbeitsleben ab.

Im Juni 2024 startete die neue Beratungsstelle Budget für Arbeit und wird erstmalig im Bericht erwähnt. 
Eine Auswertung erfolgt allerdings erst nach einem Jahr, so dass die Ergebnisse in den nächsten Jahresbericht 
einschließen.

Im Berichtszeitraum nutzten 340 Personen das Dienstleistungsspektrum des IFD, hinzu kamen die 
Teilnehmer*innen der Maßnahmen Unterstützte Beschäftigung. der Beruflichen Orientierung für 
junge Menschen mit besonderen Bedarfen sowie des JobcoachingAP im Fachbereich IFD. 
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Seit dem 01.01.2023 bildet der neue Vertrag mit dem 
Integrationsamt Bremen die Arbeitsgrundlage für die 
Berufsbegleitung von 65 schwerbehinderten Menschen 
mit einem Arbeitsplatz in Bremerhaven. Das Kontingent 
wurde aufgrund der dauerhaft hohen Auslastung in die-
sem Bereich von 60 auf 65 Klient*innen erhöht.

Im Bereich Arbeitsvermittlung blieb das Kontingent zur 
Unterstützung auch mit der neuen Beauftragung bei 30 
schwerbehinderten Arbeit suchenden Bremerhavener 
Menschen.

Die Berufsbegleitung nach der Maßnahme Unterstützte 
Beschäftigung für schwerbehinderte Arbeitnehmer*in-
nen wird weiterhin im Einzelfall und nicht bezogen auf 
ein konkretes Kontingent finanziert.

Die Anleitung und Begleitung im Rahmen des Budgets 
für Arbeit nach § 61 SGB IX in Kooperation von IFD und 
beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung war 
im Vertrag zwischen Amt für Versorgung und Integrati-
on, der Elbe-Weser Welten gGmbH als Träger des IFD, der 
Elbe-Weser Welten gGmbH als Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung und dem Lebenshilfe e.V. bezogen auf 
die Beauftragung in Einzelfällen geregelt. 

Über die Gemeinsame Empfehlung – Integrationsfach-
dienste der BAR bildete ein Vertrag mit der Agentur für 
Arbeit Bremen-Bremerhaven als Reha-Träger mit einem 
Kontingent zur Unterstützung von 28 Personen und 
ein Vertrag mit der Agentur für Arbeit Stade mit einem 
Kontingent von 12 Personen die Grundlage im Bereich 
Arbeitsvermittlung für Rehabilitand*innen. Andere Trä-
ger der beruflichen Rehabilitation haben den IFD darüber 
hinaus einzelfallbezogen beauftragt.

1. 	 Die Kernbereiche des	Integrationsfachdienstes: 
	 Berufsbegleitung und Arbeitsvermittlung gemäß § 185 und
	 §§ 192 ff SGB IX

1.1	 Berufsbegleitung

1.1.1	 Auftraggeber Integrationsamt

Im Jahr 2024 nutzten insgesamt 109 Klient*innen, 59 Männer und 50 Frauen, die Berufsbegleitung. Im Berichtszeit-
raum wurden 58 Personen abgemeldet und 40 Personen neu aufgenommen. 

Die Altersstruktur der Klient*innen war wie folgt verteilt:
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Im Jahr 2024 konnte durch die Begleitung der Kolleginnen erneut ein Großteil der Beschäftigungsverhältnisse gesichert 
werden, wie die folgende Darstellung zeigt:

Initiiert wurde die Zusammenarbeit mit der Be-
rufsbegleitung u.a. durch die Örtliche Fürsorge-
stelle bei 6 Klient*innen, durch Eigeninitiative und 
durch das private Umfeld bei 39, durch Arbeitge-
berbeauftragte (z. B. den Betriebsarzt, Sozialdienst 
etc.) bei 35, durch medizinische Einrichtungen bei 
10 und durch soziale Einrichtungen bei 3 Personen.

Bei den 109 Personen, die von den Mitarbeiterin-
nen der Berufsbegleitung im Jahr 2024 unterstützt 
worden sind, handelte es sich wie bereits im vor-
angegangenen Jahr erneut zum größten Teil um 
Personen mit einer seelischen Beeinträchtigung. 
Eine weitere große Gruppe bildete Klient*innen 
mit einer Körperbehinderung.
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1.1.2	 Einzelfallbeauftragungen anderer 
		  Träger der beruflichen Rehabilitation

Im Jahr 2024 nutzten insgesamt 6 Klient*innen anderer 
Auftraggeber die Berufsbegleitung.

1.1.3	 Berufsbegleitung nach UB/ATiB

Zusätzlich zu den 109 der betreuten Personen durch die 
Berufsbegleitung kommen 8 Beauftragungen durch die 
Berufsbegleitung nach der Maßnahme Unterstützte Be-
schäftigung und 6 Beauftragungen nach ATiB, also im 
Budget für Arbeit.

Von den 8 Beauftragungen nach der Maßnahme Unter-
stützte Beschäftigung kam es zu einer Beauftragung 
durch die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, 5 
Beauftragungen durch das Integrationsamt Hildesheim 
und einer Beauftragung durch das Integrationsamt Bre-
men.

Von den 6 Klient*innen, die Anleitung und Begleitung im 
Budget für Arbeit erhielten, wurden alle durch die Mit-
arbeiter*innen des IFD durchgeführt. Das Integrations-
amt Bremen war in 5 Fällen Auftraggeber. Hinzu kommt 
ein Klient, der durch die Eingliederungshilfe (Sozialamt) 
Bremerhaven begleitet wurde. Die aktuellen Fälle der Le-
benshilfe Bremerhaven e. V. werden derzeit nicht an den 
IFD gemeldet.

1.2	 Arbeitsvermittlung

1.2.1	 Arbeitslose schwerbehinderte 
		  Menschen mit Anspruch auf AVGS

Im Berichtszeitraum nutzten 60 Arbeit suchende 
schwerbehinderte Menschen (38 Männer und 22 Frauen) 
die Arbeitsvermittlung im IFD. 40 Personen wurden im 
Jahr 2024 neu angemeldet und 45 Personen abgemeldet.
Von den im Jahr 2024 abgeschlossenen 45 Teilnehmer*in-
nen aus der Gruppe der Arbeit suchenden schwerbehin-
derten Menschen wurden 22 Teilnehmer*innen in sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt. 
Das entspricht einer Vermittlungsquote von 42,2 %.

Zwei der Vermittlungen erfolgten in einem Inklusions-
betrieb.

Begleitet wurden darüber hinaus im Berichtszeitraum 
15 Personen bei der Sicherung des Arbeitsverhältnisses 
im Rahmen der Vermittlung, darunter 8 Männer und 7 
Frauen.
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1.2.2 	 Reha-Kontingente der Agenturen 
		  für Arbeit 

Über die Reha-Kontingentvereinbarung nutzten insge-
samt 89 Personen die Arbeitsvermittlung des IFD, davon 
waren es 54 Männer und 35 Frauen. Von den 89 Personen 
wurden 61 von der Agentur für Arbeit Bremen-Bremer-
haven und 28 von der Agentur für Arbeit Stade beauf-
tragt. Im Reha-Kontingent wurden im Berichtszeitraum 
56 Personen neu aufgenommen und 57 abgeschlossen.

Bei den Rehabilitand*innen zeigt sich eine vollständig 

andere Verteilung der grundlegenden Beeinträchtigung 
als bei den Personen mit einer Schwerbehinderung: 

Von den 57 Personen, die im Berichtszeitraum abge-
schlossen wurden, konnten 26, also fast jede*r zweite 
Teilnehmer*in in sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse vermittelt werden.

Begleitet wurden darüber hinaus 37 Personen bei der 
Stabilisierung ihres Arbeitsverhältnisses nach Vermitt-
lung, teilweise aus Vermittlungen im Jahr 2023, davon 
waren es 23 Männer und 14 Frauen.
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1.2.3 	 Einzelfallbeauftragungen anderer 
		  Träger der beruflichen Rehabilitation 

Durch Einzelbeauftragungen der Deutschen Renten-
versicherungsträger sind im Berichtszeitraum 38 Per-
sonen durch die Arbeitsvermittlung begleitet worden, 
22 Männer und 16 Frauen.

Von den Abschlüssen im Jahr 2024 sind 26 Teilnehmer*in-
nen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
vermittelt worden, fünf Personen haben eine berufliche 
Weiterbildung begonnen.

Teilweise aus Vermittlungen im Jahr 2023 heraus wurden 
16 Personen bei der Stabilisierung ihres Arbeitsverhält-
nisses unterstützt, 9 Männer und 7 Frauen.

1.2.4	 Sonstiges

Bezogen auf den gesamten Vermittlungsbereich ist zu 
beschreiben, dass die Mitarbeiter*innen zur Vorbereitung 
auf die Vermittlung in geeignete sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse 27 Maßnahmen zur Akti-
vierung und beruflichen Eingliederung begleitet haben.
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Mit Einführung des Teilhabestärkungsgesetztes trat zum 
01.01.2022 der § 185a SGB IX in Kraft, auf dessen Grund-
lage bundesweit Einheitliche Ansprechstellen für Arbeit-
geber eingerichtet wurden. Mit der Einrichtung der EAA 
wurden die Tätigkeiten der vorherigen Integrationsbe-
ratung mit dem Ziel aufgestockt noch intensiver auf Ar-
beitgeber*innen zuzugehen um sie bei der Entwicklung 
eines inklusiven Arbeitsmarktes zu beraten, informieren 
und zu unterstützen. Der IFD Bremerhaven wurde hierfür 
ab 01.01.2023 mit einer ganzen Stelle ausgestattet. Der 
Sitz der Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber ist 
weiterhin im Fischereihafen.

Die zuvor gesetzten Strukturen der Integrationsberatung 
erwiesen sich in der Weiterentwicklung der Tätigkeitsfel-

Leistungskennzahl Ergebnis Veränderung zu 2023

120 Betriebskontakte gesamt 170 reine Betriebskontakte (ohne die 
Kontakte, die für den Betrieb durchge-
führt wurden)

Plus 30 %

60 neue Betriebskontakte 64 neue Betriebskontakte, davon ca. 50 
% einmalige Kontakte

2. Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA)

der der EAA als sehr hilfreich. Da die Vorgaben und die 
Anforderungen des Dokumentationssystems über die 
bisherigen Vorgaben der Integrationsberatung hinaus-
gehen, bestand der Arbeitsschwerpunkt der EAA in 2023 
neben der Kontaktaufnahme zu den Betrieben und mög-
lichen Netzwerkpartnern in der Anpassung von Struktu-
ren und der Erstellung von individuell erfragten Informa-
tionsmaterialien.

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Amt für Ver-
sorgung und Integration Bremen und dem Integrations-
fachdienst Bremerhaven-Wesermünde wurden folgende 
Leistungskennzahlen für die Ansprachen der Arbeitge-
ber bezüglich Information, Beratung und Unterstützung 
durch die EAA festgelegt und folgende Ergebnisse erzielt:

Die folgende Grafik zeigt zum einen den Anlass der Kontaktaufnahme, zum anderen die Beratungsinhal-
te. Es wird vor allem transparent, dass in diesem Jahr das Thema Einstellung im Vordergrund stand. Die 
reine Informationsvermittlung übersteigt die Beratungs- und Unterstützungsanteile, wobei sich die In-
formation zu der Beratung nicht immer sauber abgrenzen lässt. Der Schwerpunkt der Beratung in Bezug 
auf Einstellung ist mit dem immer brisanter werdenden Fach- und Arbeitskräftemangel zu erklären, der 
Betriebe veranlasst, sich mit der Einstellung von schwerbehinderten Menschen noch einmal neu aus-
einanderzusetzen.
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Auf der Grundlage von Beschlüssen der staatli-
chen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen wurde das Programm JobBudget in 
Bremerhaven Mitte 2015 - 31.12.2018 im 
IFD umgesetzt. JobBudget bezeichnete 
den Übergang aus der Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bis 
zum 31.12.2022 wurde das Projekt im 
Rahmen einer Ergänzungsvereinba-
rung zum IFD-Grundvertrag mit dem 
Integrationsamt unter dem Namen 
„Übergang WfbM – allgemeiner Arbeits-
markt“ (ÜWA) fortgeführt. 

Zum 01.01.2023 startete das Modellprojekt ‚Arbeits-
training im Betrieb (ATiB)‘, das inhaltlich deutlich an ÜWA 
angelehnt ist, aber auch eine intensivere Zusammenarbeit 
und Abstimmung zwischen dem IFD und den Bremerhave-
ner Werkstätten für Menschen mit Behinderung beinhal-
tet, die in einer Kooperationsvereinbarung geregelt ist.

Zielgruppe des Programms sind schwerbehinderte Men-
schen mit geistigen, psychischen oder mehrfachen Behin-
derungen, die sich im Arbeitsbereich der WfbM befinden, 
und die Interesse haben, sich mit intensiver Unterstützung 
durch (Langzeit-)Praktika auf dem allgemeinen Arbeits-
markt auszuprobieren.

Im Berichtszeitraum wurden zwei Plätze für im Lebenshilfe 
e.V. beschäftigte Menschen und drei Plätze für in der EWW 
beschäftigte Menschen angeboten.

Im Jahr 2024 nutzten insgesamt acht Menschen das Pro-
gramm ATiB (vier Männer und vier Frauen). Eine Teilneh-
mende wurde nach Abschluss des Programmes in so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung (Ausbildung) 
vermittelt. Eine Teilnehmerin hat nach Abschluss zu einem 
Projekt anderer Anbieter gewechselt (DRK, Café Solferino).

Vier Teilnehmende sind in die WfbM zurückgekehrt. Dies 
erfolgte entweder aus gesundheitlichen Gründen oder auf 
eigenen Wunsch aufgrund von Überforderung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt. Zwei Teilnehmende wurden ver-
längert mit der Aussicht 2025 in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung übernommen zu werden. 

Alle acht Teilnehmenden verfügten über eine amtlich fest-
gestellte Schwerbehinderung oder eine Gleichstellung 
durch die Agentur für Arbeit. 

3. Arbeitstraining im Betrieb (ATiB)

Besondere Unterstützungsbedarfe ergaben sich 
bei fünf Teilnehmenden aufgrund einer 

geistigen Beeinträchtigung und Lern-
behinderung, bei drei Teilnehmenden 

aufgrund einer seelischen Behinde-
rung. Zusätzliche Einschränkungen 
ergaben sich in einem Teilnehmer 
eine Drogenproblematik so dass 
die Maßnahme beendet wurde.

Die gemachten Erfahrungen zeig-
ten weiterhin die hohe Relevanz der 

Passgenauigkeit der betrieblichen Ein-
satzorte auf. Die intensive Begleitung der 

Teilnehmenden durch den IFD wurde auch 
von Seiten der Betriebe geschätzt. Die Auseinan-

dersetzung mit den Anforderungen an die Berufsfelder und 
die gemeinsame Reflexion mit dem IFD ermöglichte den 
Teilnehmenden die Formulierung von Unterstützungsbe-
darfen und Lernzielen in zielgerichteten Qualifizierungen. 
Die Notwendigkeit der Langzeitqualifizierungen ergab sich 
beispielweise aufgrund von betrieblichen und fachlichen 
Anforderungen. Aber auch beim Aufbau von Sicherheit in 
„neuen“ Strukturen mit „neuen“ Rahmenbedingungen, für 
das Erlernen einer selbstständigen Arbeitsweise und den 
Aufbau von Identifikation mit den Betrieben war eine häu-
fig langfristige intensive Begleitung wichtig.

Das Modellprojekt ATiB ist, eingeschlossen der Vorgänger-
projekte, seit vielen Jahren eine tolle Möglichkeit für Be-
schäftigte der WfbM, den Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt durch eine intensive, individuelle und lang-
fristige Begleitung zu gestalten. Auch diejenigen, die sich 
zur Rückkehr in die Werkstatt entschieden haben, profitie-
ren von den Erfahrungen und dem neu Erlernten. Bedingt 
durch die Tatsache, dass die Laufzeit zum 31.12.2025 endet, 
bestehen Unsicherheiten bei den Kolleg*innen im Fach-
bereich Integrationsfachdienst, aber auch bei den Teilneh-
menden selbst. Sie haben Sorge, dass sie nicht mehr viel 
Zeit haben, um einen Arbeitsplatz zu finden und setzen sich 
selbst unter Druck.

Über die Zukunft dieses Erfolgsprojekts sollte daher mög-
lichst zeitnah entschieden werden, damit alle Beteiligten 
das Ziel der Beschäftigten, ein sozialversicherungspflichti-
ges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
störungsfrei und mit der notwendigen Ruhe weiterverfol-
gen können. Die Zugangsmöglichkeiten für Personen mit 
auswärtigen Kostenträgern sollten im Sinne einer Gleich-
behandlung angepasst werden und ggfs. eine entsprechen-
de Anpassung des Kontingents erfolgen.
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4.1 	 Maßnahmen zur individuellen 
		  Qualifizierung im Rahmen Unterstützter 
		  Beschäftigung (InbeQ)

Seit 2009 setzen die Elbe-Weser Welten gGmbH (EWW) 
im Fachbereich Integrationsfachdienst auf der Grundla-
ge der Vergabeunterlagen von Maßnahmen zur individu-
ellen Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäf-
tigung (InBeQ) nach § 55 Sozialgesetzbuch SGB IX der 
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum 
Nord, die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung um. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 29 Teilneh-
mer*innen unterstützt. Dabei handelte es sich um 19 
Männer und 10 Frauen.

Von den 29 Teilnehmer*innen sind 11 im Berichtszeit-
raum neu aufgenommen worden und 14 haben die Maß-
nahmen mit diesen Ergebnissen verlassen:

	drei Teilnehmer: sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis (Tischler, Callcenter, Inklusions-
betrieb) 

	zwei Teilnehmer haben eine Weiterbildung bzw. 
Umschulung begonnen 

	ein Teilnehmer: Abbruch aus gesundheitlichen 
Gründen

	ein Teilnehmer: Beendigung der Maßnahme 
durch die Agentur für Arbeit

	zwei Teilnehmer*innen wurden nach Auslaufen 
der Maßnahme in die Arbeitsvermittlung oder 
andere Hilfesysteme übergeleitet

Zusammenfassend lässt sich auch für das Jahr 2023 be-
schreiben, dass dem Faktor „Gruppe“ in den Maßnahmen 
Unterstützte Beschäftigung eine immens hohe Bedeu-
tung zukam. Die Teilnehmer*innen lernten, miteinander 
Verantwortung für ihr gemeinsames Ziel, in sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu kommen, zu tragen.

Der Einsatz vielfältiger Methoden – beispielsweise der 
Einsatz einzelner Methoden aus der persönlichen Zu-
kunftsplanung und des JobCoachings – hat zur Stärkung 
der einzelnen Teilnehmer*innen wie der Gruppen beige-
tragen. Die engmaschige und Teilnehmer bezogene Zu-
sammenarbeit mit der Agentur für Arbeit vor Ort erleb-
ten die Teilnehmer*innen als hohe Wertschätzung.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Unterstützungsbe-
darfe der zugewiesenen Teilnehmer*innen im Laufe der 
letzten Jahre angestiegen sind. Unter anderem bedingt 
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten 
sie kaum Erfahrungen durch Praktika auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt machen und haben somit nur wenig 
Vorstellung von Arbeit und für sie geeignete Arbeitsbe-
reiche. Zudem zeigen sich erhebliche zusätzliche Unter-
stützungsbedarfe in Bezug auf rechtliche bzw. Wohn-
betreuung, Geldangelegenheiten, psychische Stabilität 
sowie Beherrschen der Kulturtechniken, Kommunikati-
ons- und Konzentrationsfähigkeit und den Umgang mit 
Stresssituationen.

4.2	 Jobcoaching AP

Ende 2020 wurde das Begleitangebot JobcoachingAP 
(AP= am Arbeitsplatz) in Trägerschaft der EWW im 
Fachbereich Integrationsfachdienst räumlich und 
thematisch angesiedelt. JobcoachingAP ist eine Leis-
tung, die der nachhaltigen Teilhabe am Arbeitsleben 
dient und das soziale System des Betriebes bei der 
Gestaltung und Umsetzung von Lern- und Entwick-
lungsprozessen begleitet.

Im zweiten Halbjahr 2022 initiierte das Integrationsamt 
Niedersachsen gemeinsam mit der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim 
ein Modellprojekt „Zusätzliche Aufgaben für die Inte-
grationsfachdienste (IFD) mit dem Teilprojekt „Jobcoa-
ching“. Ziel des Teilprojektes ist eine niedersachsenweite 
Implementierung des noch nicht in allen Landesteilen 
angebotenen JobcoachingAP. Die beiden Kolleg*innen, 
die diesen Bereich abdecken, haben sich in diesem Zu-
sammenhang bereit erklärt, sich für einen Pool zur Ver-
fügung zu stellen, in dem alle interessierten Jobcoaches 
erfasst werden können, die in Niedersachsen tätig sein 
möchten. Zudem wurden Einzelbeauftragungen durch 
das Integrationsamt Bremen bewilligt.

Im Berichtszeitraum wurden sechs Klient*innen von 
zwei Kolleg*innen mit entsprechenden Stundenanteilen 
am Arbeitsplatz begleitet. Zwei davon wurden auch in 
2024 beendet. In einem Fall wurde leider trotz der ge-
meinsamen Bemühungen eine Kündigung ausgespro-
chen, der andere Fall wurde erfolgreich beendet. Zwei 

4. Weitere Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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Beauftragungen liefen dabei über das Integrationsamt 
Bremen und vier über das Integrationsamt Niedersach-
sen. Zusätzlich gab es mehrere Anfragen, die aus unter-
schiedlichen Gründen allerdings nicht zu einem Auftrag 
führten. Teilweise wurden andere Lösungen gefunden 
oder die Bereitschaft des Betriebes, sich für das Jobcoa-
chingAP zu öffnen, war nicht vorhanden, oder aber es kam 
durch lange Erkrankung des Klienten nicht zustande. 
Insgesamt betrachtet wird weiterhin deutlich, dass die 
Möglichkeit des JobcoachingAP noch zu wenig bekannt 
ist. Betriebe und Unternehmen, die sich diesem Unter-
stützungsangebot geöffnet haben, waren sehr zufrieden 
und werden ihre Erfahrungen hoffentlich weitergeben.

4.3 	 Berufliche Orientierung für 
		  junge Menschen 

Im Sommer 2021 erhielt EWW den Zuschlag für die Maß-
nahmen der Beruflichen Orientierung und Vorbereitung 
auf den ersten Arbeitsmarkt für junge Menschen mit 
besonderen Bedarfen, in denen Schüler*innen (SuS) mit 
Förderbedarf im Bereich Lernen und Wahrnehmung und 
Entwicklung Unterstützung erhalten, einen geeigneten 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. 

Die ersten beiden Kohorte sind bereits abgeschlossen. Mit 
den teilnehmenden SuS wurde viel ge- und erarbeitet.

Die dritte Kohorte läuft noch bis zum Ende des Schul-
jahrs 2024/2025.

Aus den ersten beiden Kohorten ergaben sich folgende 
Ergebnisse:

1.	 KOHORTE:

	 3 Abbrüche im Maßnahmenzeitraum, 
daher fehlende Kenntnis über Verbleib

	 1 schulische Ausbildung (Altenpflegeassis-
tenz)

	 2 theoriereduzierte Ausbildungen (Gar-
ten- und Landschaftsbau und Maler)

	 1 Reha-BvB

	 1 Übergang in den Berufsbildungsbereich 
einer WfbM

	 2 Jobcenter

	 Die weiteren SuS befinden sich weiterhin 
im Schulsystem 

	 6 Verlängerung der Maßnahme und da-
mit Einbezug in die 2. Kohorte

2.	 KOHORTE:

	 1 Abbruch im Maßnahmenzeitraum

	 4 Vollausbildungen (MFA, Floristik, Kfz-
Mechatronik und Anlagenmechaniker 
SHK)

	 1 schulische Ausbildung (Pflegeassistenz)

	 1 theoriereduzierte Ausbildungen (Gar-
ten- und Landschaftsbau)

	 2 Übergänge in den Berufsbildungsbe-
reich einer WfbM

	 8 Reha-BvB (bei einem TN wird erst ein 
Sprachkurs durchgeführt, bei einer an-
deren TN ist unklar, ob sie noch in ein EQ 
wechselt)

	 1 Einstiegsqualifizierung (Kfz-Mechatro-
nik)

	 3 Teilnahmen an der Maßnahme ‚Kom-
pass‘ zur weiteren beruflichen Orientie-
rung

	 4 TN sind in ein sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis überge-
gangen (Küche, Garten- und Landschafts-
bau, Lager und Verkauf)

	 Die weiteren SuS befinden sich weiterhin 
im Schulsystem (BO-Klasse, Praktikums-
klasse)

Dieses Ergebnis ist aus unserer Sicht ein großer Erfolg, 
da nur drei der bisherigen Schüler*innen in eine WfbM 
übergegangen sind. Für diese Personen ist dieser Weg 
zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige.

Der bisherige Vertrag zu den Maßnahmen der Berufli-
chen Orientierung für junge Menschen läuft bis Ende des 
Schuljahrs 2024/2025. Ab 2025 werden die Maßnahmen 
über das Startchancen-Programm des Bundes mit Kofi-
nanzierung des Integrationsamtes fortgeführt. Wir sind 
sehr froh, dass dieses wichtige Angebote dadurch be-
stehen bleiben kann und durch die parallele Laufzeit von 
zwei Kohorten auch wieder zwei Kolleg*innen gemein-
sam in dem Bereich tätig sein können.
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4.4	 Beratungsstelle Budget für Arbeit

Seit Januar 2018 haben Werkstattberechtigte einen 
Rechtsanspruch auf ein „Budget für Arbeit“ (n. § 61 SGB 
IX), wenn sie eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung auf dem ersten Arbeitsmarkt antreten wollen. Die 
Nachfrage nach dieser neuen beruflichen Teilhabemög-
lichkeit bleibt allerdings bislang hinter den Erwartungen 
zurück.

Die Träger der Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung (WfbM) in Bremerhaven, Lebenshilfe e. V. (LH) und 
Elbe-Weser Welten gGmbH (EWW), und der Fachbereich 
Integrationsfachdienst (IFD) in Trägerschaft der EWW 
beabsichtigen daher, ihre jahrzehntelangen Erfahrungen 
in der Teilhabe wesentlich behinderter Menschen am 
Arbeitsleben zu bündeln, um ein neues Angebot zur ak-
tiven Begleitung von ratsuchenden Personen und Betrie-
ben sowie einer zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit zur 
Information und Aufklärung in der Stadt Bremerhaven 
über das Budget für Arbeit (BfA) zu schaffen. 

Die Beratungsstelle in Bremerhaven profitiert dabei von 
den Erfahrungen, die mit der Installation dieses Angebots 
in der Stadt Bremen bereits im Vorfeld gemacht wurden.

Vor allem Anspruchsberechtigte, die keiner WfbM an-
geschlossen sind, haben kaum Informationsmöglichkei-
ten zum BfA und zudem bislang auf keine umfassende 
Unterstützung bei der Zielerreichung zurückgreifen 
können, wie es das Arbeitstraining im Betrieb (ATiB) für 
Werkstattbeschäftigte vorsieht. 

Mit dem Modellvorhaben sollen Erfolgsfaktoren und 
hemmende Faktoren in den Fokus genommen und Mög-
lichkeiten der Weiterentwicklung in drei entscheidenden 
Handlungsfelder gefunden werden:

	 1.  	 Aufklärung und Information

	 2.  	 Wegbegleitung

	 3.  	 Evaluation

Damit soll es gelingen die Leistungsberechtigten ziel-
gruppenspezifisch aufzuklären, zu informieren und sie 
aktiv auf ihrem individuellen Weg ins Budget für Arbeit 
zu begleiten.

Zusätzlich zu den individuellen Schritten der Leistungs-
berechtigten werden im Projektverlauf Hinweise auf 
strukturelle Probleme und Hürden in den Blick genom-
men, um in Folge ggf. an deren Verringerung mitwirken 
zu können.

5.	 Qualitätssicherung 

Im Jahr 2024 haben die Elbe-Weser Welten gGmbH und 
somit auch der IFD als Fachbereich die DIN ISO-Zerti-
fizierung erhalten. In diesem Zusammenhang und im 
Überwachungsaudit im Rahmen der notwendigen nach 
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-
derung (AZAV) hat sich der IFD vor allem mit folgenden 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität be-
schäftigt:

	 Überprüfung und Anpassung bestehender und 
Erstellen noch nicht vorhandener Prozessbe-
schreibungen

	 Anpassungen von Zielen des Fachbereichs (z. B. 
Vermittlungs- und Sicherungsquote)

	 Anpassung der Abfrage zur Kundenzufrieden-
heit mit prozentualer Auswertung

Darüber hinaus umfasst die Sicherung der Qualität im 
IFD weitere Ebenen:

	 interne Audits finden jährlich statt, zusätzlich 
Kurzaudits in allen Bereichen

	 Qualitätsmanagementsystem KASSYS / Doku-
mentation nach KlifdWeb

	 Nutzer*innenbefragung
	 Koordinierungsausschuss 
	 Beirat der Einheitlichen Ansprechstelle für Ar-

beitgeber



14

Jahresbericht 2024 – Ergebnisbeobachtung –

	 Zur Sicherstellung der Standards fanden regel-
mäßige Treffen mit dem Koordinator des Integ-
rationsamtes und den Leitungen der IFD im Land 
Bremen statt.

	 Die Mitarbeiter*innen der Berufsbegleitung 
nutzten die seit Jahren etablierten Monats-
gespräche in der Örtlichen Fürsorgestelle zum 
fachlichen Austausch. Die Mitarbeiter*innen des 
Bereichs Arbeitsvermittlung trafen sich mit glei-
cher Zielsetzung wöchentlich mit den Mitarbei-
ter*innen der Agentur für Arbeit Bremen-Bre-
merhaven und dem Jobcenter Bremerhaven, mit 
der Agentur für Arbeit Stade nach Bedarf.

	 14-tägig traf sich das gesamte Team im Fachbe-
reich IFD zum kollegialen Austausch, zur fachli-
chen Weiterentwicklung und zur Regelung orga-
nisatorischer Angelegenheiten.

	 Fort- und Weiterbildungsangebote wurden von 
den Mitarbeiter*innen je nach Arbeitsschwer-
punkt und Bedarf

	 Der Träger des IFD ist Mitglied bei der BAG-UB 
und der LAG-UB Nds./HB. Aktuelle Entwicklun-
gen, die im Zusammenhang mit Integrations-
fachdiensten und/oder der Maßnahme Unter-
stützte Beschäftigung stehen, werden über diese 
Verteiler zeitnah kommuniziert.

	 Auf Fachtagungen der BAG-UB haben sich Mitar-
beiter*innen über die Entwicklungen im Bereich 
der Integrationsfachdienste und der Unterstütz-
ten Beschäftigung informiert und an Workshops 
teilgenommen. Zusätzlich haben sie an den 
Qualitätsnetzwerken JobcoachingAP und Über-
gang Schule-Beruf teilgenommen.

	 Regelmäßig haben alle Teams des IFD auch in 
diesem Berichtszeitraum die Supervision ge-
nutzt.

	 Je nach Arbeitsschwerpunkt nutzten Mitarbei-
ter*innen und Leitung den fachlichen Austausch 
mit den je relevanten Netzwerken, wie beispiels-
weise Therapiezentren oder Beratungsstellen.

6.	 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Homepage des IFD wurde modernisiert, aktualisiert 
und barrierefreier gestaltet.

Auch in 2024 sind in der Zeitschrift des Trägers „Das Jour-
nal“ regelmäßig Berichte zu aktuellen Themen aus dem 
IFD erschienen. 

Im Rahmen des Social Media Auftritts des Trägers Elbe-
Weser Welten wurden auf Facebook, Instagram und Lin-
kedIn Bereiche und/oder Aktivitäten des IFDs vorgestellt.

Kolleg*innen des IFD nehmen regelmäßig an Sitzungen 
des Inklusionsbeirats und den Inklusionskonferenzen in 
Bremerhaven teil.

Zusätzlich wurden folgende Netzwerke und Veranstal-
tungen für die Bekanntmachung der Angebote genutzt:

●	 Intensive Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Inklusives Bremerhaven in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen und Funktionen

●	 Intensive Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Schule, Wirtschaft, Wissenschaft

●	 Vorstellung unserer Angebote bei unterschied-
lichen Veranstaltungen

●	 Intensivierung der Zusammenarbeit mit der BIS, 
dem ATZ und der Hochschule Bremerhaven

●	 Workshop der EAA Bremen und Bremerhaven bei 
der Jahrestagung der BAG UB

●	 Implementierung eines Arbeitgeberaustauschs 
durch die EAA

●	 u.v.m.
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7.	 Personalentwicklung 

 	 Im Bereich Arbeitsvermittlung waren vier Mit-
arbeiterinnen in Teilzeit (zwei mit 33,5 Std, eine 
mit 30 Std, eine mit 19,5 Std) tätig

 	 Im Bereich Einheitliche Ansprechstelle für 
Arbeitgeber war eine Kollegin in Vollzeit be-
schäftigt

	 Im Bereich Berufsbegleitung arbeiteten drei 
Mitarbeiterinnen in Vollzeit 

 	 Im Bereich Arbeitstraining im Betrieb arbeitete 
	  ein Mitarbeiter in Vollzeit

 	 Im Bereich der Maßnahmen Unterstützte Be-
schäftigung arbeiteten fünf Mitarbeiter*in-
nen mit unterschiedlichen Stellenanteilen 
(anteilig zwei Personen 15 Wochenstunden 
JobcoachingAP). 

 	 Im Bereich der Maßnahmen der Beruflichen 
Orientierung für junge Menschen arbeiteten bis 
zum Ende der zweiten Kohorte zwei Mitarbeite-
rinnen in Vollzeit, anschließend nur noch eine.

 	 zusätzlich wurde im Fachbereich IFD eine Duale 
Studentin (Soziale Arbeit) beschäftigt.

 	 die Fachbereichsleitung des Bereichs arbeitet in 
Vollzeit.

8.	 Herausforderungen und Ausblick

Das Jahr 2024 brachte einige Herausforderungen mit 
sich. Vor allem sinkende Klient*innenzahlen im Bereich 
der Berufsbegleitung wurden deutlich. Viele Personen, 
die sich hilfesuchend an den IFD wendeten, hatten nur 
einen geringen Grad der Behinderung und konnten so-
mit nicht unterstützt werden. Ein großer Anteil der Men-
schen, die neu in den IFD kommen und auch der deutlich 
größte Anteil derer, die leider keine Unterstützung durch 
den IFD erhalten können, sind Personen mit erheblichen 
seelischen oder psychischen Einschränkungen.

Die unsichere wirtschaftliche und politische Lage mach-
te sich im Jahr 2024 in der Zusammenarbeit mit Betrie-
ben bemerkbar. Viele Unternehmen sind zurückhaltend 
in Bezug auf Neueinstellungen und waren daher auch 
weniger bereit Praktikums- und/oder Erprobungsplätze 
anzubieten.

Das Arbeitstraining im Betrieb kann derzeit nur bis Ende 
2025 angeboten werden. Auch hier bestehen erhebli-
che Unsicherheiten, ob und wie dieses Erfolgsangebot 
weiter angeboten werden kann. Die Beratungsstel-
le Budget für Arbeit hat ebenfalls nur eine begrenzte 
Laufzeit und kämpft derzeit noch damit, sich bekannt 
zu machen. Eine frühzeitige Entscheidung, ob und wie 
eine Fortführung angedacht ist, wäre auch in diesem 
Bereich wünschenswert.

Ein weiteres Ziel für das Jahr 2025 ist die Ausweitung 
des JobcoachingAP auf die Reha-Träger. Eine Gemeinsa-
me Empfehlung hierzu ist in Arbeit und wird hoffentlich 
den Zugang zur Agentur für Arbeit und den Rentenver-
sicherungen erleichtern, um auch diesen Klient*innen 
und Betrieben Jobcoaching anbieten zu können. ■
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